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Berlin. Fortſetzung des Berichts uber die Sitzung

der Drei-Stände-Kurie vom 12. Mai.) Nach der geſtrigenMittheilung hatte die Kurie die Berathung uüber das u

gemeine der Geſetzesvorlage uüber die bäuerlichen Grund-
ſtuücke beendet und war im Begriff, zur Berathung des
Einzelnen überzugehen. Heute geben wir eine gedrangte
Ueberſicht uüber den Gang der Verhandlungen uüber die ein-
zelnen Geſetzesparagraphen. Um dieſe Ueberſicht zu erleich-
tern, erſcheint es zweckmäßig, wenn wir den Leſern den
Geſetzentwurf im Zuſammenhange vorher hier vorlegen,
und zwar nach einer Zuſammenſtellung, wie ſie durch die
Verhandlungen ſelbſt möglich gemacht iſt. Der Entwurf
lautet: „Verordnung, betreffend die Abſchätzung bäuerlicher
Grundſtücke und die Befoörderung gutlicher Auseinander-
ſetzungen uber den Nachlaß eines bäuerlichen Grundbeſitzers
Der Text iſt folgender:

Wir Friedrich Wilhelm, von G. G. Koönig v.
Preußen u. ſ. w. verordnen in der landesvaäterlichen Ab-
ſicht, auf die Erhaltung eines kräftigen Bauernſtandes wie
der Guter deſſelben in den Familien ihrer Beſitzer hinzu-
wirken, uüber die Abſchätzung bäuerlicher Grundſtucke und
zur Beförderung guütlicher Auseinanderſetzungen uüber den

Nachlaß eines bäuerlichen Grundbeſitzers fur alle die Lan-
destheile, in welchen das Allgemeine Landrecht und die All-

gemeine Gerichtsordnung Geſetzeskraft haben, was folgt:
K. 1. Die Abſchätzung von ſolchen Beſitzungen, deren

Beſitzer im Stande der Landgemeinden vertreten werden,
erfolgt, mit Beſeitigung jedes Unterſchiedes zwiſchen ſoge-
nannten gemäßigten und Ertragstaxen, jederzeit nach dem

nachhaltigen Ertragswerthe, mithin mit Ruückſicht darauf,
daß der Gutsubernehmer im Stande iſt ſich bei der Wirth-

ſchaft in leiſtungsfähigem Zuſtande zu erhalten. Auf den
im Artikel 72 der Deklaration vom 29. Mai 1816 Geſetz
ſammlung S. 171) hervorgehobenen Umſtand ob eine

baäuerliche Nahrung Eigenthum geworden
ferner nicht mehr an.

F. 2. Die Abſchätzung geſchieht, ſofern die Jntereſſen-
ten ſich nicht uber andere Perſonen geeinigt haben,

kommt es

durch

Hierzu eine Beilage.

Taxatoren aus den Standesgenoſſen des Beſitzers, d. h.
durch ſolche Perſonen, welche dem Stande der Landge
meinden angehoören. Hinſichtlich der Anzahl der zuziehen-
den Taxatoren und deren Auswahl behält es bei den Vor
ſchriften des Titel 6 Theil II. der Allgem. Gerichtsordnung
ſein Bewenden.

9. 3. Den Taxatoren dienen die Vorſchriften der Allg.
Gerichtsordn. und im Betreff der bäuerlichen Grundſtücke
von geringerm Werthe die Abſchätzungsvorſchriften des Ge
ſetzes vom 15. Juni 1840 (Geſetzſammlung S. 131) zur
Richtſchnur; dieſelben ſind aber unter allen Umſtänden nicht
blos uüber die Einzelnen, ſachverſtändig zu ermittelnden
Sätze, nach denen das Taxationsinſtrument zuſammengeſtellt
wird, ſondern auch über den Geſammtwerth der Beſitzung
gutachtlich zu hoören.

9. 4. Die Vormundſchaftsbehoörden haben guütliche Aus-
einanderſetzungen über den Nachlaß eines bäuerlichen Grund-
beſitzers möglichſt zu befoördern, und es werden deshalb die
ihnen in den 69. 483. 484. 576 579 Titel 18 Theil II.
des Allgem. Landrechts beigelegten Befugniſſe in folgender
Weiſe erweitert:

a) Dem Gutsannehmer dürfen zur Abtragung der dem
Pflegebefohlenen ausgeworfenen Abfindungen billige Fri-
ſten gewährt werden.

b) Wenn mehrere Miterben vorhanden ſind, ſo bedarf
es keiner Subhaſtation, im Fall einer derſelben das
Grundſtuck fur zwei Drittel der Taxe annehmen will
und dabei dem Pflegebefohlenen Vortheile bietet, die
derſelbe von einem Dritten nicht zu erwarten hat.

e) Auch ein Gebot unter zwei Drittel der Taxe kann in
dieſem Falle angenommen werden, wenn die dem Pflege-
befohlenen angetragenen Vortheile den Unterſchied zwi-
ſchen Gebot und zwei Dritteln der Taxe an Erheblich-
keit uberſteigen. J4) Wenn die mehrern majorennen Miterben ſich dahin
einigen, daß das Grundſtuck einem unter ihnen aus
freier Hand zugeſchlagen werde, ſo kann und muß der
Vormund auf Subhaſtation nur dringen wenn das
Gebot zwei Drittel der Taxe nicht erreicht oder beſon



dere Umſtände die Beſorgniß eines Nachtheils fur den
Pflegebefohlenen rechtfertigen.
9. 5. Jn der Provinz Weſtphalen tritt die gegenwär-

tige Verordnung an die Stelle der Nr. 4 der von Uns mit
Bezug auf die noch ſchwebenden Verhandlungen uüber das
Geſetz vom 13. Juli 1836 unter dem 5. Januar 1844
fur jene Provinz getroffenen vorläufigen Beſtimmungen
(Juſtiz Min. Bl. 1844. S. 11).

Die Kommiſſion bemerkte zu den Eingangsworten des
erſten Paragraphen, daß »die Abſchätzung von ſolchen Be-
ſitzungen deren Beſitzer im Stande der Landgemeinden ver-
treten werden“, ſchließen ließen, als ſeien Grundſtucke ruſti-
kaler Natur, der Beſitzer aber nicht dem Stande der Land-
gemeinden angehoörten, von dem Geſetze ausgeſchloſſen. Die
Kommiſſion beſchloß daher, daß dieſer Zweifel durch eine
andre Ausdrucksweiſe gelöſt werden mochte. Eben ſo bean-
tragte die Kommiſſion den Wegfall der Worte: mithin
mit Rückſicht darauf, daß der Gutsuübernehmer im Stande
iſt, ſich bei der Wirthſchaft in leiſtungsfähigem Zuſtande
zu erhalten weil dieſer Zuſatz unnothig, dann aber auch
nachtheilig ſei, inſofern er die Anwendung des Geſetzes nur
fur geſchloſſene Guter oder auch fur zu einer Wirthſchaft
vereinigte einzeln fur ſich beſtehende oder walzende Grund-
ſtuücke, nicht aber auf kleinere Nahrungsſtellen, oder auf
einzelne oder walzende Grundſtucke geſtatte, welche ohne
Gehoöfte vererbt, uberlaſſen, verkauft oder verpfändet wer-
den ſollten Jn der darauf folgenden Abſtimmung ver-
warf die Kurie den ganzen Paragraphen. Wahrend der
Diskuſſion beantragte der Abgeordnete v. Helldorf Be-
dra, die Beſtimmungen des erſten Paragraphen und ſo-
mit des ganzen Geſetzes nicht allein auf die baäuerlichen
Grundbeſitze, ſondern auf jeden landwirthſchaftlichen Be-
ſitz, natürlich mit Vorbehalt der hieraus her-
vorgehenden nothwendigen ſpeciellen Aende-
rungen, auszudehnen. Darauf erwiderte der Regierungs-
kommiſſar Lette: daß die Grundſätze des Entwurfs aller
dings auch auf die Ritterguter paſſen wurden, daß aber
keine Veranlaſſung vorlag, ſie auf dieſelben auszudehnen;
denn es kann an ſich wuünſchenswerth ſein, daß auch dieſe
von Standesgenoſſen abgeſchätzt werden und daß ſich dieſe
Abſchätzung jedesmal uüber den Geſammtwerth ausſpreche.
Die letzte gedachte Ausdehnung des Geſetzes iſt daher we-
niger nothwendig, wo die Abſchätzung der Ritterguter durch
die Landſchaftsräthe des Kredit Jnſtituts geleitet wird
Ein andres Amendement ſtellte Bürgermeiſter Naumann
aus Poſen, das Geſetz ſolle die Beſtimmung aufnehmen:
unter bäuerlichen Grundſtucken ſind nur diejenigen zu ver-
ſtehen, die ausſchließlich zur Ackerwirthſchaft beſtimmt ſind“.
Beide Amendements wurden zur Seite geſchoben.

Bei den beiden folgenden Paragraphen zeigte die Kom-
miſſion die Unzulanglichkeit der Beſtimmungen, und die
Verſammlung lehnte beide Paragraphen ohne weitere Dis-
kuſſion ab.

Bei dem vierten Paragraphen ergriff der Juſtizminiſter
Uhden das Wort. Er bemerkte:

Es iſt von einer Seite ſogar behauptet worden, daß es
die allergröößte Ungerechtigkeit in ſich faſſen wurde, wenn dieſe
Beſtimmungen zur Geſetzeskraft erhoben werden ſollten. Zu
nachſt muß ich bemerken, daß gerade im Juſtiz- Miniſterium die
meiſten Bitten und Beſchwerden daruüber eingekommen ſind, daß
bei Erbregulirungen die Vormundſchafts-Gerichte zu ſehr beengt
waren. Jch habe wenig auf ſolche Geſuche thun konnen, weil
die poſitiven Geſetze dawider ſprachen. So haben allerdings
viele Subhaſtationen ſtattgefunden in Folge deren die Hofe aus

Nun frage
Nichts, als eine Beſtim

mung fur den Fall, daß, wenn die Jntereſſenten, die Erben,
es ſelbſt wunſchen, daß einer aus der Familie auf dem Hofe
bleiben möoöge, dies nicht durch poſitive Beſtimmungen unmoöglich
gemacht werde dahin zielen die Vorſchläge unter a d. des ge

den Händen der Familien herausgekommen ſind.
ich, was bezweckt der Paragraph?

dachten Paragraphen. Unter a. wird allgemein beſtimmt „Dem
Gutsannehmer duürfen zur Abtragung der dem Pflegebefohlenen
ausgeworfenen Abfindungen billige Friſten gewahrt werden.“ Es
iſt von einer Seite und namentlich in der Abtheilung bemerkt
worden, daß eine ſolche Bewilligung die Minderjährigen mög-

h

licherweiſe auch uber ihre Minderjährigkeit hinaus binden würde.
Jch gebe das zu, ich frage aber, ob das der einzige Fall iſt,
wo von dem Vormunde oder der vormundſchaftlichen Behoörde
Erklärungen abgegeben werden die nicht weiter hinausgingen
Jſt das nicht der Fall bei Pacht- und Mieths Verträgen bei
Ausleihungen von Kapitalien u. ſ. w.? Der Vormund vertritt
unter Genehmigung des vormundſchaftlichen Gerichts vollſtändig
die Perſon des Minorennen, und die uübernommenen Verpflich-

tungen binden dieſen deshalb ganz vollſtandig auch über ſeine
Minorennitäat hinaus. Ad b. iſt die Beſtimmung enthalten:
„„Wenn mehrere Miterben vorhanden ſind ſo bedarf es keiner
Subhaſtation im Fall einer derſelben das Grundſtuck fur zwei
Drittel der Taxe annehmen will und dabei dem Pflegebefohlenen
Vortheile bietet, die derſelbe von einem Dritten nicht zu erwar-
ten hat.“ Dieſe Beſtimmung iſt zum Theil ſchon veſtehende
Vorſchrift, da auch nach dem Landrecht unter den angeführten
Bedingungen ein Gebot unter der Taxe angenommen werden
kann. Außerdem muß ich hierbei, wie zu Nr. c., darauf auf
merkſam machen, wie zunächſt dem Vormunde die Pflicht ob
liegt, auf das gewiſſenhafteſte zu pruüfen, ob die Anerbietungen
wirklich von der Art ſind daß dieſelben den Unterſchied zwiſchen
Gebot und zwei Dritteln der Taxe an Erhevlichkeit uberſteigen.
Jch will z. B. den Fall annehmen: wenn ein bauerliches
Grundſtuck von nicht großem Werthe iſt, es konkurriren aber
viele Erben, ſo kann es möglich ſein, daß das Erbtheil eines
Jeden, wenn es nach der Taxe ginge, 50 bis 60 Thlr. betrüge.
Wenn nun aber der, der das Gut annehmen will, verſpricht,
die Erziehung eines Minderjahrigen zu ubernehmen, ihn, ſo
lange er nicht ſelbſtſtäaändig iſt, ganz zu verpflegen, und ihm ſo-
dann noch 30 bis 40 Thlr. auszuzahlen, ſo kann und wird das
ein Vortheil ſein, wo der Vormund jedenfalls die Einwilligung
geben und das Vormundſchaftsgericht ihn auch gern dazu auto-
riſiren wird. Ein Nachtheil iſt deshalb und weil eine ſorgfal-
tige Prufung vorangehen muß, nicht zu befurchten, am wenig-
ſten darin eine Beſchrankung der DispoſitionsFähigkeit der Jn-
tereſſenten, vielmehr eine Erweiterung derſelben zu erkennen.

Was den suh (1. betrifft,
d. Wenn die mehreren majorennen Miterben ſich dahin eini-

gen, daß das Grundſtuck einem unter ihnen aus freier
Hand zugeſchlagen werde, ſo kann und muß der Vormund
auf Subhaſtation nur dringen, wenn das Gebot zwei Drit-
tel der Taxe nicht erreicht oder beſondere Umſtande die Be
ſorgniß eines Nachtheils für den Pflegebefohlenen rechtfer-
tigen,

ſo glaube ich, daß ſich auch dieſe Beſtimmung aus dem, was
ich ſchon die Ehre hatte vorzutragen, rechtfertigen durſte.

Die Kurie nahm auf dieſe Erklärungen und Verthei-
digungen keine Ruckſicht; ſie verwarf auch dieſen und den
folgenden Paragraphen ſowohl im Ganzen wie im Einzel-
nen. Ob nun wohl das ganze Geſetz durch die Abſtim-
mung als ein nicht annehmbares bezeichnet war, ſo iſt doch
nicht zu verkennen daß es im Einzelnen Brauchbares ent
hält, deſſen Ausführung wunſchenswerth wäre. Darauf
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machte der preußiſche Abgeordnete von Auerswald nach
erfolgter Abſtimmung über den vierten Paragraphen mit
folgenden Worten aufmerkſam: „Jch muß mir die Bemer-
kung erlauben, daß daraus, daß auch nach den beherzi-
genswerthen Worten des Herrn Juſtizminiſters mehrere
Beſtimmungen von der hohen Verſammlung nicht ange
nommen worden ſind, in Beziehung auf dieſen Paragra-
phen nicht fur alle diejenigen, welche dagegen ſtimmten,
der Schluß gezogen werden darf, als fänden ſie nicht Man-
ches in dieſen Beſtimmungen zweckmäßig und gut. Man
wird daraus, daß man etwas zweckmäßig und gut findet,
noch nicht folgern konnen, daß es nun gerade fur ein Spe-
cialgeſetz und fur einen beſondern Stand als nothwendig
gelten ſoll. So wurden z. B. die Punkte des vorliegenden
Geſetzes, welche ſo eben von dem Herrn Juſtizminiſter er
läutert worden ſind, ſehr paſſend in einem Vormundſchafts-
geſetze zu berückſichtigen ſein; daraus geht aber nicht her-
vor, daß ſie in ein ſolches Specialgeſetz gehoöüren. Jch
mußte mir dieſe Bemerkung erlauben, damit der Theil der
hohen Verſammlung der gegen dieſe Beſtimmungen des
Geſetzentwurfs geſtimmt hat, nicht mißverſtanden oder ſo
verſtanden werde, als hatte er die Worte des Herrn Ju-
ſtizminiſters nicht verſtanden und beruckſichtigt.“

Berlin, d. 16. Mai. Die Nr. 19 des Juſtiz-Miniſte-
rial- Blattes enthält die Jnſtruction vom 10. Mai 1847 für
die Gerichte über das bei Beglaubigung von Geburten, Hei-
rathen und Sterbefällen auf Grund der Verordnung vom 30.
März 1847 zu beobachtende Verfahren.

Behufs Ausführung der Verordnung, betreffend die Geburten,
Heirathen und Sterbefalle, deren bürgerliche Beglaubigung durch die
Ortsgerichte erfolgen muß, vom 30. März 1847 (Geſ.-Samml. Nr. 12.
S. 125 ff wird ſämmtlichen Gerichten der Monarchie, mit Aus-
ſchluß derer im Bezirk des AppellationsGerichtshofes zu Köln, auf
Grund des S. 19. dieſer Verordnung, folgende nähere Anweiſung er-
theilt

J. Allgemeine Vorſchriften.
1. Die Regiſter und deren außere Form betreffend.

F. 1.
Jedes Gericht, in deſſen Bezirk Perſonen wohnen die aus ihrer

Kirche ausgetreten ſind (88. 1. und 16. der Verordnung), hat drei
feſtgebundene Regiſter von ſtarkem Papier in FolioFormat, das
eine fur die Heiraths, das andere für die Geburts und das dritte
fur die Sterbefaälle anzuſchaffen. Dieſelben ſind zu foliiren, auf der
letzten Seite mit einem Atteſt über die Zahl der Folien unter des
Gerichtes Siegel und Unterſchrift zu verſehen und in demſelben Lo-
kal, wo die Hypothekenbücher ſich heſinden, aufzubewahren.
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Die Eintragung in dieſe Regiſter wobei der Tag der Eintra
gung ſelbſt, ſo wie der Geburt oder des Todesfalles, um den es ſich
gerade handelt, mit Worten und die Namen mit beſonders großen,
in die Augen fallenden Buchſtaben zu ſchreiben ſind erfolgen nach
der Zeitfolge hintereinander, ohne daß ein Rand oder ein Zwiſchen
raum zwiſchen der vorhergehenden und der unmittelbar darauf fol-
genden Eintragung gelaſſen werden darf.

Der beſſeren Ueberſicht wegen iſt auf den letzten Folien des
Regiſters ein alphabetariſches Verzeichniß anzulegen, und in dieſem
bei jeder Eintragung in das eigentliche Regiſter der Name der Per-
ſon, auf welche ſich dieſelbe bezieht, unter dem betreffenden Buchſta-
ben und mit Allegirung des Foliums, wo die Eintragung ſich be-
findet, zu vermerken. 3

F. 3.
Da es weſentlich darauf ankommt, daß die Vermerke in den

Regiſtern beſonders deutlich und leſerlich geſchrieben werden ſo kann
der Richter die Eintragungen unter ſeiner unmittelbaren Aufſicht
durch einen Kanzliſten oder einen anderen Beamten, der ſich durch
eine gute Handſchrift auszeichnet, bewerkſtelligen laſſen: es muß
aber jeder in die Regiſter eingetragene Vermerk von dem Richter und
dem bei der vorangegangenen Verhandlung zugezogenen Protokoll-
führer eigenhandig unterſchrieben werden.

Zu jedem der in H. 1. gedachten drei Regiſter iſt ein beſonderes
Aktenſtück anzulegen, zu welchem die auf daſſelbe ſich beziehende Ver

handlungen nach der Zeitfolge zu bringen ſind und müſſen in dem
Regiſter bei jeder Eintragung zugleich die Folien der Akten, wo ſich die
darauf Bezug habenden Verhandlungen befinden, allegirt werden.

2. Form der auf Grund der Regiſter auszuſtellenden
Atteſte.

S. 5.
Die Ausfertigung von Atteſten auf Grund der Regiſter erfolgt

nach dem Schema unter A. in der Art, daß darin der betreffende Ver-
merk, wie er in dem Regiſter eingetragen ſteht, wörtlich aufgenommen
wird.

3. Duplikate.
6

Von den im Laufe eines Jahres erfolgten Eintragungen in die
drei Regiſter iſt im Januar des folgenden Jahres ſtatt des im H. 501 fg.
Thl. 2. Tit. 11. des Allgem. Landrechts vorgeſchriebenen Duplikats
eine vidimirte Abſchrift dem vorgeſetzten Obergericht einzureichen auch
gleichzeitig anzuzeigen, wie viel Perſonen ihren Austritt aus der Kirche
gerichtlich erklärt haben.

Die Obergerichte haben die eingehenden vidimirten Abſchriften zu
einem für jedes Untergericht beſonders anzulegenden Aktenſtück zu brin
gen und in dem Hypotheken-Archiv zu aſſerviren.

Von Gerichten, bei welchen während eines Jahres weder derglei-
chen Eintragnngen, noch Austritts- Erklärungen vorgekommen ſind iſt
dies im Laufe des folgenden Januar anzuzeigen und von Seiten der
Obergerichte darauf zu halten, daß von allen Untergerichten ihres De
partements bis zum Schluß des Monats Januar die oben erwähnten
vidimirten Abſchriften oder Vakat- Anzeigen eingehen

4. Kommiſſarien v formirten Gerichten.
7.

Bei allen formirten Untergerichten hat der Dirigent die Beglaubi-
gung von Geburten, Heirathen und Sterbefällen ein für allemal einem
aus der Zahl der Mitglieder zu ernennenden Kommiſſarius zu übertra-
gen und ihm einen verpflichteten Protokollführer beizuordnen. Der
Name und die Wohnung des Kommiſſarius iſt durch einen öffentlichen
Aushang an der Gerichtsſtelle und zugleich da, wo dies der Oertlichkeit
wegen für zweckmäßig erachtet wird durch die öffentlichen Blätter be-
kannt zu machen.

S. 8.
Dieſer Kommiſſarius hat die ſich meldenden Jntereſſenten mit

ihren Anträgen zu vernehmen und ſie über dasjenige, was etwa
noch beigebracht werden muß, damit den letzteren ſtattgegeben wer-
den kann, ſo viel wie möglich auf der Stelle zu belehren ohne daß
über dergleichen vorlaäufige Verhandlungen etwas Schriftliches auf
genommen zu werden braucht.

Jſt alles Noöthige herbeigeſchafft, ſo hat er über die ihm ge
machte Anzeige eine förmliche Verhandlung und zwar in den im S. 9
der Verordnung bezeichneten Fällen unter Zuziehung des ihm bei-
geordneten Protokollführers, aufzunehmen, derſelben die von den
Intereſſenten eingereichten Urkunden in Urſchrift oder wenn deren
Rückgabe verlangt wird, in vidimirter Abſchrift beizufugen, auf de
ren Grund ſofort die Eintragung des nöthigen Vermerks in die Re
giſter, welcher jedesmal das Datum der Verhandlung, die ihm zum
Grunde liegt und den Tag der Eintragung ſelbſt enthalten muß,
zu bewerkſtelligen und darüber das vorſtehend im S. 5 naher bezeich
nete Atteſt auszufertigen.

Daß Letzteres geſchehen, iſt ſodann hinter der betreffenden Ver
handlung unter Allegirung der Folienzahl des Regiſters zu ver-
merken.

S. 9.
Auch bei formirten Kollegien werden die auf Grund der Re-

giſter zu ertheilenden Atteſte unter dem Namen und dem Siegel des
betreffenden Gerichts ausgefertigt, die Ausfertigungen aber ſtatt

Dirigenten durch den nach 8. 7 zu beſtellenden Kommiſſarius
vollzogen.ben daſſelbe gilt von der offentlichen Bekanntmachung zum

Zweck des Aufgebots und allen ſonſt etwa auf Grund der gegenwar-
tigen Jnſtruction zu erlaſſenden Verfügungen.

10
Der Dirigent des Gerichts hat von Zeit zu Zeit die Geſchafts

fuührung des Kommiſſarius zu revidiren und ſich durch Einſicht der
Regiſter und der Akten die Ueberzeugung zu verſchaffen daß von
Seiten des Letzteren der gegenwärtigen Jnſtruction pünktlich nach
gelebt wird. Jn gleicher Art haben die Kreis Juſtizräthe das Ver
fahren der einzeln ſtehenden Richter zu beaufſichtigen.

II. Beſondere Beſtimmungen.
a) Für alle Beglaubigungen.

d. 11
Der Richter hat ſich, wenn bei ihm auf bürgerliche Beglaubigung

von Geburten, Heirathen oder Sterbefällen angetragen wird vor allen



Dingen Ueberzeugung darüber zu verſchaffen, daß einer der in den F. 1
und 16 der Verordnung vorausgefetzten Fälle vorliegt, insbeſondere auch
der Vorſchrift 9. 17 genügt iſt, die bürgerliche Beglaubigung mithin
mit rechtlichem Erfolge vorgenommen werden kann.

p) Die Beglaubigung der Heirathen betreffend.
G. 12.

Betrifft der Antrag eine Heirath, ſo iſt zu prüfen, ob die zur bür
gerlichen Gültigkeit der Ehe geſetzlich nothwendigen Erforderniſſe vor-
handen ſind, und wenn ſich in dieſer Beziehung nichts zu erinnern fin
det, über den Antrag der Intereſſenten unter Beifügung der von ihnen
beigebrachten Urkunden eine Verhandlung aufzunehmen, auf deren Grund
das Aufgebot in der Art erfolgt, daß eine nach dem unter Litt. B. bei-
gefügten Schema ausgefertigte Bekanntmachung an den in H. 5 der
Verordnung näher bezeichneten Stellen ausgehängt und nach 14 Tagen,
mit dem Affictions- und Refictions- Vermerk des Gerichtsdieners verſe-
hen, wieder zu den Akten gebracht wird.

Daß dieſes geſchehen, iſt unter der Verhandlung zu regiſtriren.
S. 13.

Wohnen die Brautleute in verſchiedenen Gerichtsbezirken, ſo ſteht
es ihnen frei, darauf anzutragen daß der Richter, an welchen ſie ſich
zuerſt gewandt haben nach erlaſſenem Aufgebot die betreffende Verhand
ung mit den dazu gehörenden Urkunden brevi mann urſchriftlich an

den Richter in deſſen Bezirk der andere Theil ſeinen Wohnſitz hat,
überſendet. Letzterer hat alsdann auch ſeinerſeits zu prüfen, ob ein Fall,
in welchem die bürgerliche Beglaubigung der Heirath geſetzlich ſtattfin-
det, vorliegt, und ob die zur bürgerlichen Gültigkeit der Ehe geſetzlich
nothwendigen Erforderniſſe vorhanden ſind wenn er hiergegen nichts zu
erinnern findet, das Aufgebot zu veranlaſſen und nach Ablauf der im
H. 5 der Verordnung vom 30. März d. J. beſtimmten Friſt den zuerſt
gedachten Richter davon, daß das Aufgebot erfolgt und Einſpruch nicht
erhoben iſt, unter Wiederbeifügung der ihm überſandten Verhandlung
mit ihren Anlagen zu benachrichtigen ohne daß er Abſchrift dieſer Ver
handlung zurückzubehalten braucht. Vielmehr genügt es, wenn er über
den ganzen Hergang eine Regiſtratur zu ſeinen Akten bringt, aus wel
cher das Datum der betreffenden Verhandlung und das Gericht, welches
ſie aufgenommen hat hervorgeht.

14.

Ueber das ſtattgefundene Aufgebot hat der Richter, bei welchem ſich
die Verhandlungen über daſſelbe befinden, ein Atteſt nach dem unter
Litt. C. beiliegenden Schema auszufertigen.

Dieſes Atteſt iſt jedem von beiden Brautleuten beſonders unter Cou-
vert zu überſenden und, daß dies geſchehen, auf dem bei den Akten be
findlichen Proklama zu giſrtre

415.
Melden ſich ſodann die Brautleute mit dem Antrage auf Eintra-

gung ihrer Ehe in das Regiſter, ſo hat der Richter mit ihnen hierüber
eine Verhandlung aufzunehmen, welcher die ihnen über das erfolgte Auf-
gebot ertheilten Beſcheinigungen beigefügt werden müſſen.

Gehören die Brautleute zu einer der im S. 1 der Verordnung nä-
her bezeichneten geduldeten Religions Geſellſchaften, ſo iſt ihnen die im
S. 7 der Verordnung unter Nr. 1 vorgeſchriebene Erklärung abzuneh-
men und mit Vernehmung der die Richtigkeit dieſer Erklärung nach
Maßgabe der Nr. 2 ebendaſelbſt beſtätigenden Perſonen zu verfahren.

dieſem Falle iſt die Eintragung in das Regiſter ſelbſt dahin zu
aſſen:

Laut Verhandlung vom 9. Juli 1847 (Vol. I. Fol. 28--30, 49
61 der Akten, die Beglaubigung von Heirathen betreffend) ſind der
Maurermeiſter Johann Jakob Schulz 31 Jahre alt hierſelbſt wohn-
haft, und die Karoline Auguſte Schneider 20 Jahre alt, zu N. N.
wohnhaft, Tochter des Kornmeſſers Joſeph David Schneider zu N. N.
und ſeiner Ehefrau Karoline, gebornen Schmidt, mit einander in ehe-
liche Verbindung unter Beobachtung der nach dem Gebrauch der

Religionsgeſellſchaft, zu welcher Beide gehören, zu deren
Abſchluß erforderlichen Handlung eingegangen.

Eingetragen Berlin am neunten Juli Achtzehnhundert und ſieben
und vierzig.

Schumann, Horn,Richter. Protokollführer.Sind dagegen die Brautleute aus ihrer Kirche ausgeſchieden, ohne
einer vom Staat genehmigten Religionsgeſellſchaft anzugehören, ſo hat
der Richter von ihnen die in S. 16 der Verordnung vorgeſchriebene Er
klärung aufzunehmen und erfolgt alsdann die Eintragung in das Regi-
ſter in der Art:

Jn der Verhandlung vom 9. Juli 1847 (Vol. I. Fol. 28 30 und
49 61 der Akten, die Beglaubigung der Heirathen betreffend) haben
der Maurermeiſter Johann Jakob Schulz, 31 Jahr alt, hierſelbſt
wohnhaft, und die Karoline Auguſte Schneider, 20 Jahre alt, zu
N. N. wohnhaft, Tochter des Kornmeſſers Joſeph David Schneider
zu N. N. und ſeiner Ehefrau, Karoline, gebornen Schmidt, welche

aus der römiſch- katholiſchen Kirche, zu der ſiexäfrüher gehört haben,
ausgetreten ſind, erklärt: daß ſie fortan als ehelich mit einander ver
bunden ſich betrachten wollen.

Eingetragen Berlin am neunten Juli Achtzehnhundert und ſieben
und vierzig.

Schumann, Horn,Richter. Protokollführer.
c. Von Geburten.

S. 16.
Jſt die Geburt eines Kindes zu beglaubigen, ſo genügt zur Feſt-

ſtellung der Thatſache bei ehelichen Kindern in der Regel eine vom Va-
ter in Perſon zu Protokoll gemachte Anzeige, und nur wenn aus be
ſonderen Gründen Zweifel an deren Richtigkeit entſtehen, oder wenn die
Anzeige erheblich über die im H. 11. der Verordnung unter Nr. 1. be
ſtimmte Friſt hinaus verzögert worden, bleibt es dem Ermeſſen des
Richters überlaſſen, anderweit Beweis darüber zu erheben.

Kann über die Geburt des Kindes der Vater nicht vernommen wer-
den, ſo ſind die Umſtände, welche dies verhindern in das Protokoll mit
aufzunehmen und in dieſem Fall, ſo wie bei unehelichen Kindern ha
ben der Geburtshelfer oder die Hebamme, welche bei der Geburt gegen-
wärtig geweſen ſind, die Richtigkeit ihrer Anzeige auf den von ihnen
geleiſteten Eid zu verſichern. Jſt endlich in Fällen der letzteren Art
weder ein Geburtshelfer, noch eine vereidete Hebamme bei der Geburt
gegenwärtig geweſen, ſo ſind über die Geburt alle Perſonen, welche
darüber Auskunft zu geben im Stande ſind, als Zeugen, vorläufig je-
doch nicht eidlich, zu vernehmen.

S. 17.
Der auf Grund der desfallſigen Verhandlungen in das Geburts

Regiſter einzutragende Vermerk iſt dahin zu faſſen:
Laut Verhandlung vom 8. Auguſt 1847 (Vol. I. Fol. 19. der

Akten die Beglaubigung von Geburten betreffend) iſt die Ehefrau
des zur Religions Geſellſchaft der gehörigen Schmie
demeiſters Johann Karl Zimmermann hierſelbſt, Louiſe Wilhelmine,
geb. Buſch, am ſechsten Auguſt Achtzehnhundert und ſieben und vier-
zig um zehn ein halb Uhr Morgens von einem Kinde weiblichen Ge
ſchlechts, welches die Vornamen Johanne Emilie erhalten hat, ent
bunden worden.

Eingetragen Berlin am achten Auguſt achtzehnhundert und ſieben
und vierzig.

Schumann, Horn,Richter. Protokollführer.Hat zur Zeit der gemachten Anzeige von der Geburt das Kind noch
keine Vornamen erhalten, ſo hat der Richter unter einſtweiliger Aus
ſetzung der Eintragung in das Regiſter darauf zu halten, daß dem Kin-
de, innerhalb der im H. 3. der Verordnung beſtimmten Friſt, Vorna-
men beigelegt werden, ſobald dies geſchehen, hierüber mit demjenigen,
welcher zu deren Auswahl befugt war, noch eine nachträgliche Verhand
lung aufzunehmen und ſodann mit Eintragung in das Regiſter in fol
gender Art zu verfahren

Laut Verhandlungen vom 8. und 10. Auguſt 1847 (Vol. I. Fol.
23. und 29. der Akten, die Beglaubigung von Geburten betreffend)
iſt die Ehefrau des zur Religions Geſellſchaft der
gehörigen Schmiedemeiſters Johann Karl Zimmermann hierſelbſt,
Louiſe Wilhelmine, geb. Buſch am ſechsten Auguſt achtzehnhundert
ſieben und vierzig um zehn ein halb Uhr Morgens, von einem Kin-
de weiblichen Geſchlechts entbunden und hat Letzteres die Vornamen
Johanne Emilie erhalten.

Eingetragen Berlin am zehnten Auguſt achtzehnhundert ſieben
und vierzig.

Schumann, Horn,Richter. Protokollführer.
d. Von Todesfällen.

S. 18.
Wird ein Todesfall zur Eintragung in das Regiſter angezeigt, ſo

hat der Richter das Familienhaupt und, wo ein ſolches nicht vorhanden
iſt oder nicht abgehört werden kann, die nächſten Umgebungen des Ver
ſtorbenen über deſſen Jdentität, den Tod ſelbſt, die näheren Umſtände,
unter denen er erfolgt iſt, und die Begräbnißſtelle zu vernehmen und,
wenn der Verſtorbene in ſeiner letzten Krankheit ärztlich behandelt iſt,
eine Beſcheinigung des Arztes über die Todesurſache einzufordern.

Jn den Fällen wo die Anzeige erheblich über die in H. 11. der
Verordnung unter Nr. 3. vorgeſchriebene Friſt hinaus verzögert worden
iſt, ſind über den Todesfall ſo weit es thunlich iſt, Perſonen, die mit
dem Verſtorbenen nicht verwandt ſind, als Zeugen, vorläufig jedoch nicht
eidlich, zu vernehmen.

S. 19.
Die Eintragung in das Sterbe-Regiſter erfolgt in der Art:

Laut Verhandlung vom 10. Dezember 1847 (Vol. I. Fol. 136.
bis 143. der Akten Todesfälle betreffend) iſt der aus der evangeli

St



ſchen Kirche ausgetretene Bäckermeiſter David Heinrich Köhler hier-
ſelbſt am 9. Dezember Achtzehnhundert ſieben und vierzig Nachmit-
tags vier Uhr in einem Alter von ſechs und vierzig Jahren an der
Schwindſucht verſtorben.

Eingetragen Berlin den zehnten Dezember Achtzehnhundert ſieben
und vierzig.

Schumann, Horn,Richter. Protokollführer.III. Erklärungen über den Austritt aus der Kirche.
S. 20.

Zeigt Jemand an, daß er die Abſicht habe aus ſeiner Kirche aus
zutreten, ſo hat der Richter bei formirten Kollegien der vorſtehend
nach H. 7. zu beſtellende Kommiſſarius hierüber eine Verhandlung
aufzunehmen Abſchrift davon ſofort dem bisherigen Seelſorger des De
klaranten nachrichtlich zu überſenden und deren Jnſinuation durch den
Gerichtsdiener beſcheinigen zu laſſen.

Wenn ſich ſodann nach Ablauf von vier Wochen der Deklarant an-
derweit meldet, fo iſt deſſen Erklärung über den Austritt aus der Kirche
zu Protokoll zu nehmen, ihm hierüber nach dem Schema unter Litt. D.
ein Atteſt auszufertigen und daß dies geſchehen unter dem Protokoll
zu regiſtriren.

Die desfallſigen Verhandlungen ſind nach der Reihenfolge zu einem
beſonderen Aktenſtück zu bringen, daſſelbe iſt mit einem alphabetiſchen
Regiſter zu verſehen und in letzteres, ſobald eine neue Verhandlung zu
den Akten kommt, der Name des aus der Kirche Ausgeſchiedenen un-
ter dem betreffenden Buchſtaben mit Allegirung der Folienzahl der Akten
nachzutragen.

IV. Gebühren.
S. 21.

Die den Gerichten für die ihnen durch die Verordnung vom 30.
März 1847 überwieſenen Geſchäfte zu entrichtenden Gebühren werden
auf Grund des H. 14 dieſer Verordnung auf ein Pauſch-Quantum, und
zwara) für Beglaubigung einer Heirath inkluſive des Aufgebots von 1

Rthlr. 15 Sgr. bis 5 Rthlr., und
b) für Beglaubigung eines Sterbefalls, einer Geburt oder des Aus

tritts aus der Kirche von 10 Sgr. bis 2 Rthlr. feſtgeſetzt.
Jn dieſem Pauſch Quantum ſind ſowohl Kopialien, als Protokoll
Ausfertigungs- und Jnſinuations- Gebühren begriffen außerdem ſind für
die auf Grund der Regiſter zu ertheilenden Atteſte Ausfertigungs Ge
bühren nach der Sporteltaxe vom Jahre 1815 zu liquidiren.

Wenn ein Richter ein Brautpaar aufbieten läßt, ohne die Heirath
r beglaubigen, ſo paſſiren für das Aufgebot allein 5 Sgr. bis
1 Rthlr.

Zu den auf Grund der Regiſter und über den Austritt aus der
Kirche zu ertheilenden Atteſten ſind die tarifmäßigen Stempel in Anwen-
dung zu bringen, alle übrigen Verhandlungen und Verfügungen aber
bis auf Weiteres vom Stempel freizulaſſen.

Berlin, 10. Mai 1847.
Der Juſtiz- Miniſter Uhden.

Deutſch-katholiſche Gemeinde.
Sonntag den erſten Feiertag Gottesdienſt mit Abendmahls-

Feier; Montag den zweiten Feiertag früh 9 Uhr Gottesdienſt
(Herr Pfarrer Gieſe). Der Vorſtand.

Getreidepreiſe.
(Nach Berliner Scheffel und Preuß. Gelde.)

Halle, den 18. Mai.

Wei 4 23 9 bis 54 19 4 e 18 9Gerſte 3 S 11 3Hafer 27 6Fremdenliſte.
Angekommene Fremde vom 18. bis 19. Mai.

Jm Kronpriuzen: Die Hrrnu. Rittergutsbeſ. Graf v. Kleiſt m.
Dienerſch. a. Zitzen, Graf v. Brockdorf m. Dienerſch. a. Hol-
ſtein. Hr. Hofmeiſter Mesdorf a. Holſtein. Hr. Gutsbeſ. Frhr.
v. Werthern a. Kl. Damdorf. Hr. Banquier Schmidt m. Fam.
a. Leipzig. Hr. Reg.Rath Schulze a. Braunſchweig. Die Hrrn.
Kaufl. Meuſel a. Mainz, Gebauer a. Bern. Hr. Jnſtrumen
tenmacher Luſtig a. Coblenz. Hr. Prof. Riedrich a. Prag.

Stadt Zürich Hr. Graf v. Schwarzkopf a. Wiesbaden Hr. Jn-
tendanturrath Lehmann a. Magdebu Frau OAmtm. Sanderrg.m. Frl. Tochter a. Neukirchen. Hr. Geh. Rath Talſen m. Fam.

Hr. Gutsbeſ. v. Sabatzky a. Moskau. Die
Hrrn. Kaufl. Fromme a. Baden, Seifart a. Magdeburg, Schloß
a. Münſter, Kuhne a. Barmen, Sander a. Düren.

a. Copenhagen.

Goldnen Ring Die Hrrnu. Kaufl. Göthemann a. Berlin, Klee-
mann a. Leipzig. Hr. Juſtiz Commiſſ. Kober u. Hr. Zimmer
mſtr. Walther a. Bitterfeld. Die Hrrn. Gutsbeſ. Beyer a. Köt-
ſchenbrode, Stäglich a. Oldesloe. Hr. Oekon. Verw. Bauer a.
Storkwitz.

Goldnen Löwen Hr. Gutsbeſ. Schreiber u. Hr. Jnſp. Kratze
a. Magdeburg. Die Hrrn. Kaufl. Sander a. Leipzig Schulze
a. Erfurt, Walther a. Nordhauſen. Hr. Steinhauer Müller a.
Lobas.

Schwarzen Bär: Hr. Pferdehdlr. Müller a. Bibra. Die Hrrn.
Kaufl. Scheffler a. Landau, Kaärner a. Beeskow. Hr. Oekon.
Hillig a. Biſchoffsheim.

Stadt Hamburg: Hr. Poſtſekr. Oſchatz m. Fam. a. Breslau.
Hr. Dr. Calvary a. Berlin. Hr. Candh. Engelbert a. Barmen.
Der Hrrn. Kaufl. Leonhardt a. Strelitz, Stemmler a. Mag-
eburg.

Goldne Kugel: Die Hrrn. Kaufl. Junge a. Apolda, Alexander
a. Potsdam, Niebert a. Königsberg. Hr. Oekon. Gittel a. Star
gard. Hr. Jnſp. Eckeritz a. Heßler.

Zur Eiſenbahn Hr. Fabrik. Calmann m. Fam. u. Hr. Kaufm.
Schwenke a. Frankfurt. Die Hrrn. Kaufl. Sehme u. Sattler
a. Leipzig. Hr. Dr. med. Korbin a. Meiningen.

Fonds- und Geld-Cours.
Berlin den 18. Mai.

Zf. Brief Geld. Zf.Brief. Geld
St. Schuld-Sch. 3 938 PPomm. Pfnudbr. 3 945
Seeh. Präm. K. u. Nm. do. 31 95Scheine. 957 95 [Schleſiſche do. 31 096
Kur u. Neum. do. Lt. B. ga-Schuldverſchr. 31 90 89 rant. do. 3
Berliner Stadt
Obligat. 31 93

Wſtpr. Pfandbr. 3 93 923 Frdrchsd'or. 137 13
Großh. Poſ. do. 4 (1102! Auguſtd'or. 123 11

do. do. 3 92 Gold al marc. SOſtpr. Pfandbr. 3 96 Disconto 4 5
Eiſenbahn- Aectien.

Volleing. Zf. 3f.Amſt. Rott. 4 (92 B. hein. Stm. 4 86 B.
Arnh. Utr. 4 do. P. Obl.! 4 SBrl. Anhalt. 4 109 G. do. v. St. gar. 3! 90 G.
do. do. P. Obl. 4 ächſ. Bair. 4 86 G
Berl. Hamb. 4 107 G. ag.-Glog. 4
do. P. Obl. 4 978 G. do. P. Obl. 4

Brl. Stettin 4 1078, bz. hüringer. 4 94 G.
Bonn Köln. 51 W.-B. C. -0. 4 87!/, bz.Bresl. Freib. 4 arsk. Selo. Sdo. do. P. Obl.. 4 rCöth.Bernb. 4 Quittungs- SEr. Ob. Schl. 4 76 B. Bogen. 5
Düſſ. Elberf. 4 106 G. a 49
do. do. P. Obl. 4
Gloggnitz. 4 Fach Maſtr. 2 827 bz.
Hmb. Bergd.. 4 Berg. Märk. 50 828 G.Kiel-Alton. 4 11071 G. Berl. Anh. B. 45 100 bz.
Leipz. Dresd. 4 Bexb. Ludwh. 70
Magd. Hlbſt. 4 113 G. Brieg-Neiſſe. 55 S
Magd. Leipz. 4 Chemn. Riſa. 80 60 gebvten.
do. P. Obl. 4 Köln Mind. 80 91 a bz.N. Schl. Mk. 4 865 bz. d. Thür. V. 20
do. P. Obl. 4 92 B. 917 G. Oresd. Görl. 90 100 B. 99 G.
do. P. Obl. 5 1017 bz. Löb. Zittau. 70 S

Nrdb. K. F. 4 Magd. Witt. 20 83 a 84 bz.
OSchl. Lt. A. 4 104 B. Mecklenburg. 60 73 G.
do. P. Obl.. 4 ordb. F. W. 60 71 G.do. Lt. B. 4 097 G. Rh. St. Pr. 70Potsd. Mgd. 4 89 B. targ. Poſ. 30 83 bz. bz. u. G.
do. P. A. B. 4 91 bz. t. Vohw. 90 81 G.
do. do. 5 1101 bz. u. G.

(Schluß der Börſe 3 Uhr.



Bekanntmachungen.
Den im Bade Ober-Röblingen

belegenen Müller'ſchen Gaſthof, beſtehend
in Wohn und Wirthſchafts Gebäuden,
Salon, Garten und vollſtändigem Jnven-
tario, habe ich Auftrag,

am 24. Mai d. J. Nachmittags
2 Uhr

an Ort und Stelle
auf 3, oder nach Befinden 6 Jahre, von
Johannis d. J. ab zu verpachten. Die
desfallſigen Bedingungen liegen ſowohl bei
mir als in dem zu verpachtenden Gaſthofe
ſelbſt, zur Einſicht bereit.

Engelberg in Schraplau.
Rouleaux und Fenſtervorſetzer malt bil-

lig C. W. Steuer seun. kl. Steinſtraße
Nr. 209.

Zum 2ten Pefingſtfeiertag ladet zum
Tanzvergnügen ganz ergebenſt ein

Wilh. Weber in Hohenthurm.
2000, 1800, 1200, 1000, 800, 500,

300, 200 und 100 Thaler ſind auszulei-
hen durch den Secretair Kleiſt, große
Klausſtraße Nr. 896.

Handlungs- und Wirthſchafts-
Bücher,

liniirt und weiß in allen Formaten und
Stärken, gut gebunden, hält ſtets
Lager J. G. Grosse.

Auch empfehle zugleich Aufträge jeder
Art Lineatur- Arbeit durch meine Ma-
ſchinen genau nach Angabe correct zu be
ſorgen.

Bekanntmachung.
Mühlen-Grundſtücks-Verkauf.

Jch Unterzeichneter bin willens, meine
nahe bei Ober-Röblingen am Salzſee
gelegene ſogenannte Brücken-Mühle mit 2
Mahlgängen und immer hinreichendem Waſ-
ſer, Wohn- und Wirthſchafts- Gebäuden,
Alles im beſten baulichen Zuſtande, 4 Hu-
fen ſeparirtes, ganz guter Bodenlage, art-
bares Feld, aus freier Hand zu verkaufen.

Kaufliebhaber können daſſelbe zu jeder
Zeit in Augenſchein nehmen und ihre Ge-
bote an mich ſelbſt ergehen laſſen.

Die Bedingungen werde ich den werthen
Käufern ſelbſt vorlegen.

Ober-Röblingen am Salzſee,
im Mai 1847.

Fr. Bachmann.

Der hieſigen Schafheerde iſt an voriger
Woche ein fremdes Schaf zugelaufen der
rechtmäßige Eigenthümer kann daſſelbe ge-
gen Erſtattung der Jnſertionsgebühren bei
dem Hutmann Ehrt allhier in Empfang
nehmen.

Trebitz am Petersberge.
Der Schulze Schulze.

6

Bei C. A. Schwetſchke und Sohn in Halle iſt zu haben:
Hirſch Joſeph's vollſtandiges

kaufmaänniſches Rechenbuch
enthaltend 1165 Aufgaben. Nach den neueſten Geldcourſen bearbeitet und ſtufen-
weiſe vom Leichten zum Schwerern uübergehend; nebſt Anweiſung des Anſatzes und
der Ausrechnung jeder einzelnen Aufgabe. Zum Gebrauch fur oöffentliche und Pri-
vatlehrer; zum Selbſtunterrichte fur Handlungs-Commis und Lehrlinge, ſo wie fur
Beamte, Gutsbeſitzer, Oekonomen und Geſchaftstreibende. Dritte, verbeſ-

ſerte und vermehrte Auflage. 8. Geheftet. Preis 1 Thlr. 15 Sgr.
An einem guten Rechenbuche für den praktiſchen Kaufmann, Comptoiriſten, Ban

quier 2c. war bis jetzt noch immer Mangel. Angehenden Kaufleuten können wir kein
beſſeres Werk als das vorſtehende, mit großer Umſicht und vieler Mühe ausgearbeitete,
empfehlen. Der Herr Verfaſſer ſagt hierüber unter Anderm: Die Rechnungsarten
ſind mit kleinen und kurzen Erklärungen verbunden, und die Aufgaben auf alle nur
mögliche Art und Weiſe ausgeführt. Vorzüglich ſind Regel de Tri-, Agio-,
Zins-, Disconto-, Rabatt-Rechnungen und Conto-Correnten, ſo wie
ausländiſche Waaren und Wechſel-Rechnungen in großer Mannichfaltigkeit
mit Fleiß von mir bearbeitet; von Wechſeln und Courſen überhaupt alles Wiſſens
werthe genau und kurz angegeben; in der umgekehrten Regel de Tri und um-
gekehrten Quinque bei jeder Aufgabe erklärt, warum die Aufgabe indirekt ſei;
die in der Theorie ſo ſehr ſchwer fallenden Wechſel-, Commiſſions- und Ar-
bitrage-Rechnungen deutlich erklärt und ausgeführt; ſo daß jeder Ungeübte aus
dieſem Buche das kaufmänniſche Rechnen ohne weitere Beihülfe erlernen kann. Es iſt
vielleicht noch kein kaufmänniſches Rechenbuch vorhanden, das aus ſo mannichfachen
Aufgaben beſtehet, als dieſes, und in welchem dennoch die Aufgaben vom Anfange bis
zum Ende alle gehörig angeſetzt und völlig ausgerechnet ſind, als es hier der Fall
iſt. Jch habe ſo wenig als nur irgend möglich Regeln angegeben, um nicht
durch Häufung derſelben zu verwirren überhaupt habe ich den ganzen Unterricht ſehr
zu vereinfachen geſucht, ſo daß beinahe bei allen Exempeln, durch das ganze Buch von
Regel de Tri an, nur 2 bis 3 verſchiedene Verfahrungsarten ſtattfinden, und alſo alle
Aufgaben immer auf ein und dieſelbe Art ausgerechnet werden. Nur hierdurch iſt es
mir möglich geworden, ſolche Schüler zu bilden, die ſchnell und richtig rechnen.

Vad Lauchſtädt.
Mit dem 1. Juni d. J. wird die diesjährige Saiſon in Lauchſtädt eröffnet wer

den. Jndem wir dies hierdurch zur Kenntniß bringen, wünſchen wir zugleich die
Aufmerkſamkeit des leidenden wie des ärztlichen Publikums auf unſeren altberühmten
Kurort um ſo mehr hinzulenken, als das Bedürfniß ſelbſt gegenwärtig wieder zahlrei-
cher zu den eiſenhaltigen Heilsquellen zurückführt, und unter dieſen der unſrigen, nach
der vom Prof. Marchand angeſtellten genauern chemiſchen Unterſuchung einer der
erſten Plätze geſichert iſt, wie denn auch die ſchon durch Friedr. Hofmann hoch-
geprieſene Heilkraft des Lauchſtädter Brunnens ſeit länger als einem Jahrhundert ſich
fortdauernd glänzend bewährt hat.

Unſere Trink- und Bade- Anſtalt und die überaus wirkſamen Douchen ſind hin
reichend bekannt; den außerdem erforderlichen ärztlichen Rath und Beiſtand wird der
von der Königl. Regierung neubeſtellte Badearzt Dr. Krieg zu leiſten gern bereit ſein.
Auch für angemeſſene Reſtauration, geſellige Unterhaltung, Theater, iſt Sorge getragen.

Die Beſorgung von Wohnungen für Badegäſte und die Ertheilung jeder wün-
ſchenswerthen Auskunft wird die unterzeichnete Direction auf portofreie Anmeldungen
zur Zufriedenheit auszuführen bemüht ſein.

Die Königl. Bade- Direction zu Lauchſtädt.

Fur die Herren Muhlenbeſitzer
empfehle ſeidene Cylinder-Gaze in allen Nummern aus der anerkannt beſten
Fabrik, und notire die Preiſe ohne Erhöhung laut Preis-Courant.

O. E. Stracksce.
Kleinſchmieden, am Markt.

Die Pianoforte-Fabrik von J. C. Von as in Halle,
Brüderſtraßen- und kleine Steinſtraßen-Ecke,

empfiehlt eine Auswahl ausgezeichnet ſchöner Pianofortes.

Fac



Franzöſiſche Herren Hüte neueſter
Façon in Schwarz und Weiß empfiehlt

Herrmann Schöttler
im Haarſchneide-Salon,

gr. Ulrichsſtraße Nr. 4.

Spatzierſtöcke in den verſchiedenſten Gat
tungen, ſo auch Schirm- und Stock-Fut-
terale zur Reiſe, bei

Herrmann Schöttler.

Reiſe-Neceſſaire in den verſchiedenſten
Arten, in Wachstaffet, Leder und Toilet-
tenform

Porte-Monnaie und Cigarren-
Etuis in Gummi und Leder;

Badeſchwämme, ſowie Bade-Kappen und
Schwamm-- Beutel von Wachstaffet em-
pfiehlt

Herrmann Schöttler.
Mühlen- und reſp. Feldgrund-

ſtücks- Verkauf.
Fa milienverhältniſſe halber ſoll eine in

der Nähe von Roßla a. H. belegene, im
guten Stande befindliche Waſſermühle mit
2 Mahlgängen Oelmühle, Pferde-, Kuh-
und ſonſtigen Ställen, 1 Scheune, circa
26 Magdeb. Morgen gutem Land, vier gro-
ßen Wieſen, 3 dergl. Gärten 2c., freiwil-
lig und ſchleunigſt für den ſoliden Preis
von 7000 Thlr. mit 4000 Thlr. Anzah-
lung verkauft und übergeben werden.

Näheres ertheilt der Auctions-Commiſ-
ſar Rindfleiſch in Merſeburg a. S.
Altenburg Nr. 785.

Meine ſchönen I8A2r Bergweine,
das Quart 8 Sgr., die Flaſche 6 Sgr.,

Gute Landweine, das Quart zu
5 Sgr. ohne Glas, empfehle ich ergebenſt.

W. Fürſtenberg.

HausVerkauf.
Das Leipz. Vorſtadt Nr. 1654 belegene

Haus, enthaltend 5 Stuben, 6 Kammern,
Küchen 2c., mit Einfahrt, großen Hofraum
und Garten, ſteht aus freier Hand zu ver-
kaufen. Näheres bei Jüdickee.

Erfurter Schuhwaaren
aus der Fabrik des Herrn F.

Büchner
empfiehlt durch neue Sendung ſein wohl
ſertirtes Lager Jean Dinges

am Kronprinzen Nr. 912.

Bad Wittekind.
Morgen Nachmittags Concert.

Vereinigtes Muſikchor.

7

Die Wette, eine Vervollſtändigung meiner Rechtfertigung und
eine Veſeitigung aller Zweifel.

Ohnerachtet ich einen Preis von 2000 Thlr. für Denjenigen ausgeſetzt hatte, wel
cher den Nachweis führen würde, daß der zur Magdeburger Ausſtellung von mir über-
ſandte Damenſattel nebſt einem Reitzeuge nicht mein und meiner Söhne eigene Ar
beit ſei, einen Preis, den Niemand hat verdienen können, ſo haben die Magde-
burger Sattlermeiſter ihre Zweifel, ſo wie die Meinung, daß es Pariſer Arbeit
ſei, nicht fahren laſſen. Jch habe deshalb in der Magdeburger Zeitung eine Wette
von 200 Thlr. ausgeboten, daß, wenn einer dieſer Herren einen gleichen Sattel
unter Controlle anzufertigen ſich unterziehen wolle, ich mich ebenfalls erbiete, denſel-
ben Sattel gleichfalls unter Controlle zum zweiten Male herzuſtellen. Weſſen Arbeiten
nun durch das Urtheil Sachverſtändiger nach dem von mir ausgeſtellt geweſenen, als
die getroffenſten und beſſer gearbeitetern erkannt werden, erhält außer obigem
Wettpreis von 200 Thlr. auch ſeines Gegners Wettſtück von ihm eingehändigt und
ausbezahlt. Herr Sattlermeiſter Finke daſelbſt hat dieſe Wette mit mir einzugehn an
genommen. Das hochgeehrte Publikum aber, welches ſich für dieſen Gegenſtand intereſ-
ſirt, ſetze ich ergebenſt und mit der Bemerkung davon in Kenntniß, daß die neuerdings
ausgeſtoßenen hochtrabenden und hohlen Worte der Magdeburger Zweifel Meiſter
nunmehr hoffentlich bald ſelbſt redend ſich ſelbſt richten werden.

Der Sattel- und Reitzeug-Verfertiger Fr. Lange.
m 7

Montag den 24. Mai wird der Unterzeichnete eine

Mineralwaſſer-Trinkanſtalt
in der Weintraube vor Halle eröffnen. Es werden daſelbſt alle Arten Mineralwaſſer
ſtets friſch und in den gehörigen Wärmegraden, genau wie an der Quelle, früh von
5 bis 9 Uhr verabreicht.

Die Weintraube vereinigt durch ihre ausgezeichnete Lage Alles, was den Aufent-
halt, ſelbſt bei ſchlechtem Wetter, höchſt angenehm macht.
für je eine Woche; die Preiſe ſind ſehr billig geſtellt.
auf der Weintraube und der Unterzeichnete an.

Das Abonnement geſchieht
Meldungen nimmt Herr Heiſe

Es wird dieſes Etabliſſement den
Theilnehmern denſelben Erfolg gewähren, als wenn ſie das Waſſer an der Quelle trin-
ken und bedeutend billiger ſein. Um lebhafte Theilnahme bittet

F. A. Hering.

Friſche Bamberger Schmelz-
butter und ſächſiſche Salzbutter,
echten oſtindiſchen braunen und weißen
Sago echte Aſtrachan-Schoten-Erbſen, Ta
fel-Bouillon, ſchöne Catharinen Pflaumen
à Pfd. 5 Sgr., vorzüglichſte Sorte (Rame
superieure) à Pfd. 61 Sgr. für 1 Thlr.
5 Pfd., ſchöne große und ſüße türkiſche
Pflaumen à Pfd. 3 Sgr. für 1 Thlr.
11 Pfd. empfiehlt

Carl Brodkorb.

Nürnberger und Culmbacher
Lagerbier à Fl. 3 Sgr. baierſchen
Malzzucker und Braunſchweiger Mumme

bei Carl Brodkorb.
Feinſte Georgia- Baumwolle em-

pfing wieder Carl Brodkorb.
Eingemachte Schlangen-Gur-

ken, groß und geſund, in ganzen Fäſ-
ſern und ausgezählt billigſt bei

Carl Brodkorb.
Zum 2ten und Zten Pfingſtfeiertag la-

det zum Ball ergebenſt ein
G. Thielicke.

Reſtauration bei Niemberg.

Neu angekommene ele
gante ſeidene Zeuge zu
Promeneurs Marqui-
ſen und Sonnenſchirmen
empfiehlt

die Spieß'ſche
Schirmfabrik

am Waiſenhauſe.

Ein junger Mann, mit den nöthigen
Schulkenntniſſen verſehen und von recht-
lichen Eltern, kann zu Johanni d. J. auf
einem Rittergute als Oekonomie- Lehrling
angeſtellt werden.

Näheres bei Herrn Fochtmann auf
der Oeblitzmühle bei Naumburg a. S.

Herren-Hüte in Seide und Filz,
neueſte Façon, empfiehlt in reichhaltigſter

Auswahl Chr. Voigt.
Herren-Mützen in Tuch und

Sommerſtoffen empfiehlt
Chr. Voigt.

Handſchuhe, Glacé u. Waſch-
leder, Hoſenträger, ſeidene Shawls,
Cravatten c. bei

Chr. Voigt, Schmeerſtraße.



Bekanntmachung.
Die Königl. Hochlöbl. Regierung hat

den Zuſchlag zum Verkauf der hieſigen
Brauerei nicht ertheilt.

Es wird daher ein anderweiter Verkaufs
termin auf
den 1. Juni d. J. früh 10 Uhr

anberaumt, wozu zahlungsfähige Licitan-
ten eingeladen werden.

Lützen, den 14. Mai 1847.
Der Magiſtrat.

n r. sKönigliche Gerichts-Commiſſion
Mücheln.Das zu Mücheln im Hospital Garten.

belegene, sub Nr. 124b. ecataſtrirte, der
jetzt verwittweten Bürgermeiſter Weiſe,
Auguſte Amalie geb. Sondermann, ge-
hörige Wohnhaus nebſt Zubehör, auf 876
Thlr. abgeſchätzt, ſoll unter den im Ter-
mine bekannt zu machenden Bedingungen

auf den 27. Auguſt 1847
von Vormittags 10 Uhr ab

an ordentlicher Gerichtsſtelle zu Mücheln
ſubhaſtirt werden.

Die Taxe und der neueſte Hypotheken-
ſchein können werktäglich in der hieſigen
Regiſtratur eingeſehen werden.

Ein und zweiſpänniges Kutſchfuhrwerk
vermiethet Bethmann, Große Stein
ſtraße.

Nachdem die Thüringiſche Eiſenbahn bis
hier eröffnet iſt und dadurch dem dortigen
Platze mannigfache Vortheile bei Verſen-
dungen über hier geboten ſind, halte ich
mich zu SpeditionsAufträgen unter Bezug
auf die Empfehlung meiner frühern Chefs,
Herrn Zuckſchwerdt Beuchel in
Magdeburg beſtens empfohlen und
verſpreche ſtets die reellſte, billigſte und
prompteſte Bedienung.

Gotha, d. 12. Mai 1847.
Friedrich Vonde,

Spediteur und Agent der Aachener und
Münchener Feuer-Verſicherungs- Geſellſchaft.

Herrn Friedrich Bonde, der einige
Jahre in unſerm Geſchäft gearbeitet, em
pfehlen wir als einen ſehr thätigen und
umſichtigen Geſchäftsmann.

Magdeburg, den 17. Mai 1847.
Zuckſchwerdt Beuchel.

Ein Commis, welcher hier als Detail-
liſt ſervirt hat, ſucht unter beſcheidenen
Anſprüchen als ſolcher wieder auf einem
Comptoir oder in irgend einem andern
Fache Beſchäftigung. Gefällige frankirte
Offerten mit A. Z. bezeichnet befördert die
Expedition des Couriers.

Ein gebildeter junger Menſch, der ſeit
6 Jahren als Oekonom conditionirt, ſowie
Zeugniſſe für ſeine Brauchbarkeit aufzu-
weiſen hat, und jetzt noch in Condition
ſteht, ſucht zu Johanni oder ſpäter ein an
deres Engagement. Gefällige frankirte Of-
ferten mit S. S. bezeichnet befördert die
Expedition des Couriers.

Sonntag den 6. Juni Nachmittags 2
Uhr ſoll auf der Domaine Fregleben
das Hart und Kernobſt ſämmtlicher Plan-
tagen meiſtbietend verpachtet werden.

Fregleben- den 16. Mai 1847.
Fr. Bieler.

Muſikaliſches.
Den 3. Pfingſtfeiertag, als den

25. Mai, Nachmittags um 2 Uhr,
beabſichtigt der Wansleber Geſang-
verein, in Verbindung mit eini-
gen Lehrern geiſtliche Muſikſtücke für
Männergeſang und Orgel in hieſiger Kir-
che zur Aufführung zu bringen. Statt des
Eintrittsbillets erhält jeder Zuhörer eine
gedruckte ſpecielle Angabe der betr. Muſik-
ſtücke, welche auf der Schule und im Wirths-
hauſe für 5 Sgr. zu bekommen iſt. Freunde
der kirchlichen Muſik ladet ergebenſt dazu ein

Wansleben, d. 17. Mai 1847.
G. Neumann.

anauer Seidenhüte
in neueſter Façon empfiehlt zu ſoliden
Preiſen W. Gleitsmann,

Leipzigerſtraße Nr. 285, neben dem
Engliſchen So

Zum äwelten Pfingſtfeiertage ladet zum

Ball im Schoch'ſchen Gaſthofe ergebenſt

ein Hedlerin Unter-Teutſchenthal.

Zum Pefingſtfeſte, den 2ten und Zten
Feiertag, ladet zum Tanzvergnügen ein

Weber in Müllerdorf.
Eine freundliche Stube und Kammer

mit Meubles iſt an einen einzelnen Herrn
zu vermiethen und ſogleich zu beziehen große
Ulrichsſtraße Nr. 33.

So eben erſchien und iſt bei C. A.
Schwetſchke u. Sohn in Halle zu
haben:

Der Hausſekretair
von

E. A. W. Schmalz.
Genaues und ſpecielles

Sach-Regiſter
zur 11ten, 12ten u. 13ten Auflage.

8. geh. Preis 10 Sgr.

Gebauerſche Buchdruckerei.

e Verloren Swurde auf. einem Spaziergange in der Um-
gebung von Halle am 18. d. Mts. Nach
mittags ein ſilbernes elaſtiſches Armband
mit Granatſteinen beſetzt. Der ehrliche Fin
der wird erſucht, daſſelbe gegen eine gute
Belohnung in der Brüderſtraße Nr. 206.
abgeben zu wollen.

W Bettfedern-Verkauf.
Die Bettfedernhandlung des Joſeph

Pöſchl aus Böhmen empfiehlt ihr Lager
von allen Sorten fein geriſſenen, böhmiſchen
Bettfedern und Daunen, Schwanenfedern
und Schwanendaunen, unter bekannter Reel-
lität, zu den billigſten Preiſen. Das Ver
kaufslokal iſt im Gaſthof zum ſchwarzen
Adler vor dem Steinthor.

Zum 2. und 3. Pfingſtfeiertag ladet zum
Vogelſchießen ganz ergebenſt ein

Naue in Brehna.

Tivoli- Theater.
Sonntag den 23. Mai: Eröffnung des

neu erbauten Tivoli-Theaters in der Wein-
traube. Die Abonnements Bedingungen
und Liſte liegen im Theaterbüreau zur ge-
fälligen Theilnahme vor.

C.

amilen Nachrichten.
Entbindungs- Anzeige.

Die heute Nacht 12 Uhr erfolgte glück-
liche Entbindung meiner lieben Frau, The-
reſe geb. Stavenhagen, von einem

ſtarken Knaben zeige ich hierdurch erge-
benſt an.

Benkendorf bei Halle,
den 18. Mai 1847.

Auguſt von Schwarz.
DZJJ --284[2hVerbindungs Anzeige.

Jhre am 16. d. M. ſtatt gehabte ehe-
liche Verbindung zeigen allen Verwandten
und Freunden nur auf dieſem Wege an

Heinrich Hertel,
Aus Aſte Hertel geb. Fiſcher.

Todes Anzeige.
Heute ſtarb unſer guter Gatte und Va-

ter, der Königl. Preuß. Lieutenant a. D.
und Steuer-Einnehmer Chr. Hauſchild,
an der Lungenentzündung in einem Alter
von 71 Jahren und 2 Monaten. Tiefbe-
trübt zeigen dies theilnehmenden Freunden

und Verwandten, um ſtilles Beileid bit-
tend, hiermit ganz ergebenſt an

Weißenſee, den 9. Mai 1847.
p die Hinterbliebenen.



Beilage zu Nr. 115
d e s

Couriers, Halliſcher Zeitung fuüür Stadt und Land.
Donnerstag, den 20. Mai 1847.

Bei der heute fortgeſetzten Ziehung der A4ten Klaſſe 95ſter König
licher Klaſſen Lotterie fielen 3 Gewinne zu 5000 Thlr. auf Nr. 6095.
34,879 und 41,286 in Berlin bei Grack, nach Elberfeld bei Bruning
und nach Zeitz bei Zuürn; 4 Gewinne zu 2000 Thlr. auf Nr. 23,614.
77,494. 81,325 und 81,459 in Berlin 2mal bei Seeger, nach Halle
bei Lehmann und nach Königsberg in Pr. bei Friedmann; 20 Ge-
winne zu 1000 Thlr. auf Nr. 2944. 10,662. 17,551. 19,972. 23,921.
27,434. 28,553. 34,899. 35,688. 36,215. 41,235. 43,939. 51,888.
54,453. 55,263. 60,801. 68,475. 63,119. 69,136 und 84,483 in Berlin
bei Baller, bei Borchardt, bei Burg, bei Moſer und bei Seeger,
nach Breslau bei Holſchau und bei Schreiber, Danzig 2mal bei
Meyeri, Drieſen bei Abraham, Elberfeld bei Heymer, Graudenz bei
Lachmann, Königsberg in Pr. bei Heygſter, Merſeburg 2mal bei
Kieſelbach, Minden bei Wolfers, Naumburg bei Vogel Potsdam
bei Hiller, Stettin bei Wilsnach und nach Zeitz bei Zürn; 41 Ge-
winne zu 500 Thlr. auf Nr. 1408. 4889. 8333. 18,168. 19,209.
20,104. 20,508. 20,800. 22,006. 25,536. 25,883. 27,684. 27,706.
29,832. 31,416. 31,972. 36,581. 38,303. 41,496. 44,655. 46,759.
48,740. 57,521. 59,418. 61,362. 63,278. 63,774. 64,045. 65, 190.
66,512. 67,638. 69,187. 73,045. 75,195. 75,880. 77,751. 78,513.
79,524. 80,900. 83,471 und 83,839 in Berlin 4mal bei Burg und
5mal bei Seeger, nach Breslau bei Bethke, bei Gerſtenbergi, 2mal
bei Holzſchau und 4mal bei Schreiber, Bromberg bei Schmuel, Cöln
3mal bei Reimbold und bei Weidtmann, Eilenburg bei Kieſewetter,
Frankfurt bei Baßwitz, Halberſtadt bei Sußmann, Halle 2mal bei
Lehmann, Königsberg in Pr. bei Borchardt und bei Friedmann,
Landsberg a. d. W. bei Borchardt, Liegnitz 3mal bei Leitgebel,
Magdeburg bei Brauns und bei Roch, Merſeburg bei Kieſelbach,
Oppeln bei Bender, Poſen bei Pulvermacher Tilſit bei Löwenberg,
Trier bei Gall und nach Weſel bei Weſtermann; 52 Gewinne zu 200
Thlr. auf Nr. 1805. 3437. 3482. 4567. 5233. 8303. 9488. 9628.
10,318. 12,428. 12,546. 12,565. 15,984. 16,692. 19,111. 23,074.
25073. 30,884. 31,582. 31,673. 34,104. 36,062. 36,345. 36,582.
40,298. 40,629. 44,278. 44,981. 45,803. 48,902. 50,369. 53,452.
53,789. 53,976. 54,870. 57,010. 57,368. 58,910. 59,145. 59,248.
60,006. 67,611. 68,900. 69,369. 73,532. 75,562. 76,149. 79,548.
81,003. 82,389. 82,784 und 84,303.

Berlin, den 17. Mai 1847.
Königl. General Lotterie-Direktion.

Deutſchland.
Berlin, d. 18. Mai. Der außerordentliche Geſandte

und bevollm. Miniſter am Kurfuärſtl. Heſſiſchen Hofe, Kam-
merherr Graf von Galen, iſt von Caſſel hier angekom-
men. Se Durchl. der Fuürſt Alexander zu Sayn-
Wittgenſtein-Hohenſtein iſt nach Wittgenſtein, und
Se. Excell. der Geheime Staatsminiſter von Kamptz nach
Carlsbald von hier abgereiſt.

Merſeburg. Die Oberpfarrſtelle in Suhl, Epho-
rie Bennshauſen, iſt durch den am 23. April e. erfolg-
ten Tod des Oberpfarrer Dr. Werther erledigt.

Die erledigte evangeliſche Ober-Predigerſtelle an der
St. Nicolai- Kirche zu Quedlinburg, Duoces gleichen
Namens iſt dem bisherigen Diviſionsprediger Heinrich Fer-
dinand Theune in Magdeburg verliehen worden.

Der Berggerichts-Actuarius Koch zu Eisleben iſt
zugleich zum Bergſchreiber und Kanzlei-Jnſpector beim Kö
niglichen Bergamt zu Eisleben ernannt worden.

Deſſau, d. 16. Mai. Mit dem geſtrigen Wochen
blatte iſt auch bei uns eine Bekanntmachung der herzogli-
chen Kammer erſchienen, welche „um der Theurung der
Lebensmittel, ſo weit dies geſchehen kann, vorzubeugen, in

Uebereinſtimmung mit den in andern Staaten des Zollver-
eins erlaſſenen Verordnungen“ die Ausfuhr von Kartoffeln
nach nicht zum Zollverein gehörenden Ländern bis zum
1. November d. J. verbietet. Wenn auch unſere Aus
fuhr an Kartoffeln nur ſehr unbedeutend ſein duürfte, iſt
dieſe vorbeugende Maßregel doch durch die Gefahr der
Theurung mehr als hinlänglich gerechtfertigt. Sollte ſich
ſpäter durch die Erfahrung in andern Ländern herausſtel-
len, daß durch das Verbot des Branntweinbrennens aus
Kartoffeln noch etwas Mehr zur Linderung der Noth zge-
ſchehen kann, ſo wird gewiß auch eine derartige Verord-
nung in nicht zu ferner Zeit gegeben werden.

Frankreich.
Paris, d. 14. Mai. Die heutige Sitzung der De-

putirtenkammer wurde um halb zwei Uhr eroöffnet; die Tri-
bunen waren ſchon fruühzeitig von einem zahlreichen Publi-
kum, beſonders auch von Damen in glänzender Toilette be-
ſetzt. Große Bewegung im Saale deutete auf eine intereſ
ſante Sitzung. Auf der Tagesordnung ſtanden Odilon Bar
rot's Jnterpellationen uüber die letzten Modifikationen im
Kabinet. Da der Jnterpellant vergebens nach Motiven
fur die Veränderungen im Miniſterium geſucht hat, ſo hofft
er, dieſes ſelbſt werde freimuthige und beſtimmte Erkla-
rungen darüber geben. Herr Guizot beantwortet dieſe
Interpellation dahin, daß die Krone, wenn ſie ihre Mi-
niſter wechſele, niemanden uüber die ſie dazu beſtimmen-
den Motive Rechenſchaft zu geben ſchuldig ſei. Die kon-
ſervative Politik ſei und werde nicht geaäändert. Zugleich
fordert der Miniſter die Majorität auf, ſich der Oppoſition
zu widerſetzen und ihr keine Conceſſionen zu machen. La
cave-Laplagne erklärt, er werde auch fortan der Majorität
angehören, und räty derſelben an, ſich nicht zu verunei-
nigen. Dieſer Ausgang der Sitzung erzeugte Mißſtimmung
in der Verſammlung. Die Kammer konnte zu einer andern
Diskuſſion nicht uübergehen, da ſich Alles entfernte. Die
Sitzung wird darum um 4 Uhr aufgehoben.

Das „Journ. des Déb.“, das ſich unter andern Um
ſtanden wahrſcheinlich über eine Annäherung der Kabinette
von Paris und St. Petersburg gefreut haben wurde, giebt
heute mit einer Art von Prahlerei gegen die „Preſſe“ einen
langen Artikel aus dem „Journ. de St. Petersbourg in
welchem ausdrucklich geſagt iſt, daß an einen Wechſel in
den politiſchen Beziehungen beider Kabinette bei der Placi-
rung der 60 Mill. Franken kein Gedanke geweſen ſei.

Algier, d. 5. Mai. Der »Akhbar« vom 4. be-
merkt ausdrucklich, daß Bugeauds Expedition gegen Kaby-
lien durchaus keine friedliche ſei, wie das Debats
glauben machen wollte; nur ein Theil Kabyliens habe ſich
freiwillig unterworfen, allein es exiſtire jenſeits Collo noch
eine ununterworfene Strecke von 30 40 Stunden und in
dieſer wolle Marſchall Bugeaud nun auch die Einheit
herſtellen. Zu dieſem Zwecke marſchirt Bugeaud mit 6000
Mann von Algier und General Bedeau mit 3000 Mann
von Setif gegen Budſchia, wo ſie zuſammentreffen, um ſo
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die Unterwerfung Kabyliens zu vervollſtändigen. Die drei
von Algier und Oran gegen den Süden abmarſchirten Ko-
lonnen operiren ohne auf Hinderniſſe oder Widerſtand zu
ſtoßen, leiden aber unendlich von der ſchlechten Witterung.
Abd-el-Kader hatte ſich mit ſeiner Deira mehr dem Riff
genähert. In der Deira herrſchte großer Mangel und zahl
reiche Deſertion.

Großbritannien und Jrland.
London, d. 11. Mai. Jm Unterhaus hat Lord

John Ruſſell angezeigt, er werde die Verlängerung der
Bill beantragen, durch welche alle Zölle auf einzufuhren
des Getreide proviſoriſch aufgehoben worden ſind.

Der Lord-Mayor hat den Miniſtern heute den ublichen
großen Feſtſchmaus gegeben, dem auch der vielgefeierte
Held von Aliwal, Sir H. Smith, beiwohnte. Lord John
Ruſſell hielt bei dieſer Gelegenheit eine längere Rede, in
welcher er ſich in Bezug auf die gegenwärtige Kalamitat
dahin ausſprach, daß man Unrecht thun wurde, wenn man
darauf rechnen wollte, daß die Noth ſehr bald ihr Ende
finde; er forderte dazu auf, das Beiſpiel der Königin all
gemein nachzuahmen, welche in ihrem Hofhalte die größte
Sparſamkeit in dem Lebensmittel-Verbrauch vorgeſchrieben
habe, und ſprach mit vielem Nachdruck ſeine Anerkennung
des brüderlichen Verhaltens der Vereinigten Staaten gegen
die darbenden Jrländer aus.

Spanien.
Madrid, den 8. Mai. Ueber den Vorfall in der

Straße Alcala am Abend des 4. berichtet heute der „Tiem-
po Als Jhre Majeſtät nach dem Ereigniß in den Palaſt
gekommen war, ließ ſie den Conſeilpräſidenten zu ſich be
ſcheiden und erzählte ihm, was ſich zugetragen hatte, in-
dem ſie zugleich den Verdacht ausſprach, man habe zwei
Schuſſe gegen ihre Perſon abgefeuert. Dieſer Verdacht er-
hielt am folgenden Tage einigen Grund, als man an dem
Hut, den die Königin getragen, eine leichte Brandſpur ent
deckte. Während ihrer Unterredung mit dem Miniſter zeigte
übrigens Jſabelle dieſelbe Ruhe und Heiterkeit, wie in dem
Augenblick des Vorfalls; was ſie beunruhigte, war einzig
der Schreck ihres Oheims und ihrer Couſine. Das erſte
Reſultat der Unterſuchung uüber die beiden Schuüſſe war die
Verhaftung des Advocaten Angel la Riva. Die Prace-
dentien dieſes Mannes ſprechen zwar durchweg zu ſeinen
Gunſten; indeſſen liegen in der Schußangelegenheit ſtarke
Jndicien gegen ihn vor.

Portugal.
(Paris, d. 13. Mai.) Es ſind Nachrichten aus

Portugal bis zum 3. Mai eingegangen. Das Gerucht, es
ſei eine ernſtliche Empörung in Liſſabon ausgebrochen,
reducirt ſich auf ein Ereigniß, welches mit dem Buürger-
krieg kaum in einigem Zuſammenhang ſteht. Tauſend Mi-
litärgefangene, die ſich frei zu machen gewußt, wurden
von der Garniſon der Hauptſtadt und vornehmlich von den
Corps der Freiwilligen zu Paaren getrieben. Ueber!60 wur-
den getödtet, viele verwundet indeſſen iſt die Ordnung
wieder hergeſtellt. Die groößere Hälfte der Ruheſtoörer hat
man bereits wieder gefaänglich eingebracht. Der Obriſt
Wylde hatte ſich am 30. April eingeſchifft, um den Jn-
ſurgenten die Anerbietungen der Königin und des engliſchen
Miniſteriums zu uüberbringen. Wie es ſcheint, iſt er an-
fangs in der Erfullung ſeiner Miſſion vielen Schwierigkei-

ten begegnet. Der Vicomte Sa da Bandeira ſoll ihm
erwiedert haben, daß er ohne beſondern Befehl der Junta

in Oporto die Feindſeligkeiten nicht einſtellen durfe, daß er
uberdieß fur den Gehorſam ſeiner Mannſchaften nicht ein-
ſtehen könne. Am 1. Mai fand ein neues Gefecht ſtatt.
Die Truppen der Junta hatten die der Königin angegriffen
und auf beiden Seiten fielen an 200 Mann. Nach dieſem
Kampf nahmen beide Parteien ihre reſpectiven Stellungen
wieder ein. Sa da Bandeira hat ſodann in einen Waf-
fenſtillſtand gewilligt. Obriſt Wylde ſollte am 2. Mai mit
den Jnſtructionen des engliſchen Miniſters ſeine Reiſe nach
Oporto antreten. Gemaäß dieſen Jnſtructionen werden der
Junta, ſobald ſie die Waffen niederlegen wolle, eine voll-
ſtändige Amneſtie fur alle politiſche Vergehen, die ſeit dem
letzten Monat October begangen worden ſind, und die Er-
laubniß zur Rückkehr fur alle Exilirte angeboten. Ferner
ſollen alle Decrete, welche ſeit October vorigen Jahres er-
laſſen worden ſind, ſo weit ſie mit den beſtehenden Ge-
ſetzen und der Conſtitution des Landes im Widerſpruch ſte
hen, unrerzuglich zuruckgenommen, und die Cortes ſogleich
nach den neuen Wahlen wieder einberufen werden; endlich
iſt die Bildung einer neuen Verwaltung aus Mannern, die
weder der Partei Cabral noch der der Junta angehoören, zuge-
ſagt. Die engliſche Regierung will gewiſſermaßen die
Erfuüllung dieſer Verſprechen die den Jnſurgenten durch
ihre Vermittlung gemacht worden ſind, garantiren. Jm
andern Fall aber, wenn die Junta ſich weigern ſollte, auf
dieſe Anerbietungen einzugehen wurden die drei Regierun-
gen von England, Frankreich und Spanien in Ueberein-
ſtimmung mit der portugieſiſchen Regierung die nothwendi-
gen Maßregeln ergreifen, dem Buürgerkrieg ein Ende zu
machen. Das iſt die Subſtanz der Anträge, die der
engliſche Abgeſandte den Jnſurgenten machen wird. Es
ſteht zu hoffen, daß ſie von der Junta angenommen wer-
den, damit Ordnung und Ruhe in dem bedrängten Lande
endlich wieder einkehren. Jndeſſen enthalten engliſche Blät-
ter Briefe aus Oporto, die allerdings in dieſer Beziehung
noch einigen Zweifel zulaſſen. Die Junta mag zwar die
ihr gemachten Vorſchläge ganz genehm finden, aber ſie will
auch Garantien es kommt nun darauf an, ob ihr die an-
gebotene Buürgſchaft der engliſchen Regierung genügt, oder
ob ſie darauf beſtehen zu müſſen glaubt, daß ihre Trup-
pen in Liſſabon und Oporto Garniſonen bilden.

Amerika.
Man hatte uüber Havre in London aus Neuyork

Nachrichten vom 21. April erhalten. Sie melden, daß die
durch Herrn Atocha im Auftrag der Vereinigten Staaten
der mexikaniſchen Regierung gemachten Friedens
Vorſchläge (Einſetzung einer gemiſchten Kommiſſion zur
Unterhandlung des Friedens, der 26ſte Breitengrad als
Gränzlinie, Zahlung von 15 Millionen Dollars fur die
abgetretenen Gebietstheile, Verzichtleiſtung auf die Kriegs-
koſten, ſo wie alle fruüheren Forderungen der Vereinigten
Staaten, Verbürgung der Souverainetät Mexiko's und ein
Schutz und Trutzbundniß zwiſchen den beiden Staaten)
ohne Weiteres verworfen worden ſeien. Vom
Kriegsſchauplatze wird gemeldet, daß die Verbindung zwi-
ſchen Monterey und Camargo vollig wieder hergeſtellt ſei.
General Taylor ſoll die Generale Urrea und Canales bei
Tula auf's Haupt geſchlagen und Beide gefangen genom-
men haben.

Gebauerſche Buchdruckerei.
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